"Reinhard-Wohltmann-StraRe", Proj.-Nr.:27729/210, Grofke: 86 x 60 cm

Gemeinde Axstedt, B-Plan Nr. 11,

Planzeichenerklarung
(geman Planzeichenverordnung v. 1990)
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete

Mal der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

zB. 04 Grundflachenzahl / GRZ

z.B. | Zahl der Vollgeschosse, als Hochstmaly

a Abweichende Bauweise (siehe textliche Festsetzungen)

Baugrenze

StraRenverkehrsflachen StraRenbegrenzungslinie

Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

-

Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fir die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(R-Regenwasserriickhaltebecken)

Sonstige Planzeichen (§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

|

occ0°° % Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
o . .
606060606 0° Bepflanzungen (siehe textliche Festsetzungen)

’ Zu erhaltende Baume (siehe textliche Festsetzungen)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
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Umgrenzung der Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(siehe textliche Festsetzungen)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Mafes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

[ JL T T JL ]
o Y Y -

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
(siehe textliche Festsetzungen)

Textliche Festsetzungen

2.2

6.2

Art der baulichen Nutzung

Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulassigen Nutzungen (§ 4 Abs. 3 BauNVO)
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

- Anlagen fir Verwaltungen,

- Gartenbaubetriebe und

- Tankstellen

sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

MaR der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl

Die Uberschreitung der zuldssigen Grundflache durch die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit inren Zufahrten,
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das
Baugrundstuck lediglich unterbaut wird, wird auf insgesamt 30 v. H. beschrankt (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).
Maximal zulassige H6he baulicher Anlagen

Die zuldssige Héhe baulicher Anlagen wird auf 9,0 m begrenzt (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). Geringfiigige Uberschrei-
tungen durch untergeordnete Gebaudeteile (z. B. Schornsteine) bis zu 1,0 m kénnen zugelassen werden (§ 31 BauGB
i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO). Als Bezugshohe gilt die Héhe der Oberkante der Fahrbahnmitte der vorgelagerten
ErschlieRungsstralie; Bemessungspunkt ist die Mitte der StralRenfront des jeweiligen Baugrundstiickes (§ 18 Abs. 1
BauNVO).

Abweichende Bauweise

In allen Baugebieten wird eine abweichende Bauweise festgesetzt (§ 22 Abs. 4 BauNVO), in der die Gebaude mit seit-
lichem Grenzabstand als Einzelhauser oder Doppelhauser zu errichten sind. Die Lange dieser zuldssigen Hausformen
darf hdchstens 20 m betragen. Hausgruppen sind nicht zulassig.

Anzahl der Wohneinheiten

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind maximal 2 Wohnungen pro Wohngebaude zulassig (§ 9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB). Besteht ein Baukdrper aus mehreren selbstéandig benutzbaren Gebauden mit eigenen Zugéngen, sind fir diesen
Baukorper insgesamt maximal 2 Wohnungen zulassig.

Zulassigkeit von Garagen und Nebenanlagen
Innerhalb der gesondert gekennzeichneten Flachen sind Garagen und Stellplatze i. S. d. § 12 BauNVO sowie

Satz 3 Bau NVO).

Griinordnung
Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern
Innerhalb der Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern ist durch den Grundstlckseigentimer eine Bepflanz-

ung mit standortheimischen Laubbdumen und -strauchern gemaf Pflanzliste in den nachfolgend genannten Mindestpflanz-

qualitdten vorzunehmen. Die Bepflanzung muss auf den jeweiligen Baugrundstiicken spatestens in der auf die Innutzung-
nahme des jeweiligen Bauvorhabens folgenden Pflanzperiode erfolgen.

Pflanzqualitat

Baume: Heister, Hohe 125-200 cm oder Hochstamm mit 10-12 cm Stammumfang

Straucher: 2x verpflanzt, 3 Triebe, Héhe 60-80 cm

Pflanzliste:

Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Sandbirke (Betula pendula), Esche (Fraxinus excelsior),
Eberesche (Sorbus aucuparia), Feldahorn (Acer campestre), Vogelkirsche (Prunus avium), Haselnuss (Corylus avellana),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Weidorn (Crataegus monogyna), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa
canina), Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus)

Die Mindestpflanzenzahl wird auf eine Pflanze je 1,5 m x 1,5 m festgesetzt. Je 50 m? Pflanzflache ist mindestens ein Laub-

baum entsprechend der Pflanzliste zu pflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Abgange sind durch Nachpflanzungen mit
Geholzen der Pflanzliste an ungefahr gleicher Stelle zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).
Einzelbaumerhalt

Die in der Planzeichnung festgesetzten Einzelgehdlze sind zu erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB). Natirliche Abgange
sind durch den Grundstuckseigentimer an ungefahr gleichem Standort mit Baumen der Art Stieleiche (Quercus robur),

Hainbuche (Carpinus betulus ), Winterlinde (Tilia cordata) oder Rotbuche (Fagus sylvatica), Pflanzqualitdt Hochstamm mit

10-12 cm Stammumfang, nachzupflanzen. Die Nachpflanzung hat in der auf den Abgang nachfolgenden Pflanzperiode zu
erfolgen.

In den Kronentraufbereichen der zum Erhalt festgesetzten Einzelbdume sind jegliche Versiegelungen und die Anlage von
Versickerungsanlagen (Mulden, Rigolen etc.) unzulassig sowie Abgrabungen und Auftragungen nur bis maximal 0,2 m
zulassig (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). Ausgenommen sind erforderliche Grundstlickszufahrten, wobei MaRnahmen zum
Wourzelschutz (z. B. Wurzelbriicken, Handgrabungen) entsprechend der einschlagigen fachlichen Bestimmungen zu
ergreifen sind.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Regelungen zur AuRenbeleuchtung

Leuchten an und aulRerhalb von Gebauden sind mit Leuchtmitteln zu versehen, die nach dem Stand der Erkenntnisse und
dem Stand der Technik die geringsten Beeintrachtigungen fir Insekten verursachen. Dies gilt insbesondere beziiglich der

Lichtfarbe und der Temperatur der Leuchtmittel. Zudem miissen die Lampen folgende Anforderungen erfillen:

- Vollstandige Abschirmung gegentiber nicht zu beleuchtenden Raumen, vor allem dem oberen Halbraum (d. h. dem
freien Himmel),

- Abdichtung gegen das Eindringen von Insekten und Spinnen,
- Verwendung von Leuchten deren Gehausen sich nicht tber 60 Grad Celsius erhitzen.
- Die Leuchten sind so niedrig wie mdglich anzubringen.

Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO in Form von Gebauden nicht zulassig (§ 12 Abs. 6 BauNVO und § 14 Abs. 1
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8. Immissionsschutz o O
O
8.1 Flachen fur besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 8 0 J
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Larmpegelbereiche) 8 8 u; LPB Il
Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schad- o 8 oy
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) missen die AuRenbauteile 8 0
schutzbedrftiger Raume, die dem standigen Aufenthalt von Menschen dienen (Aufenthaltsrdumen im Sinne des § 43 NBauO), je 17 o 8
nach Larmpegelbereich die Anforderungen an die Luftschallddmmung gemaR Abschnitt 7 der DIN 4109 Teil 1, Ausgabe Januar 2018, 9 O 0.
einhalten. Von den oben genannten Anforderungen kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sich durch X 8
Abschirmeffekte oder Ahnlichem geringere Larmpegel ergeben. o O
o
Larmpegelbereich (LPB) Mafgeblicher AuRenlarmpegel Anforderung an die gesamten bewerteten 8 9 156
Bau-Schallddmm-MaRe der Auenbauteile 2 “
(erf. R'w.res.) o] LPBII
. . b © WAJ a ]
Wohn- und Ubernachtungsrdume 0 9o 0.4 | 1 J
I 56 - 60 dB 30 dB 24w
I 61-65dB 35 dB \
v 66 - 70 dB 40 dB Harrendorfer srap, D

8.2 Schallgedammte Liftungsoffnungen

Im WA* ist fur Schlaf- und Kinderzimmer der Einbau von schallgeddmmten Liftungs6ffnungen oder eine Beliftung mittels
raumlufttechnischer Anlage vorzusehen. Auf den Einbau von schallgeddmmten Liftungs6ffnungen oder eine Beliiftung mittels
raumluft-technischer Anlage fiir Schlaf- und Kinderzimmer kann verzichtet werden, wenn im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens nachgewiesen wird, dass aufgrund von Gebaudeabschirmungen oder ahnlicher Effekte fir einzelne

Raume nachhaltig ein Larmpegel von 45 dB(A) nachts vorliegt.

9. Flache mit Leitungsrechten

Die im Bebauungsplan festgesetzte Flache mit Leitungsrechten (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) dient der Absicherung einer Trinkwasser-
und einer Abwasserleitung. Beglinstigt wird der Wasser- und Abwasserverband Osterholz.

10. Grundstiickszufahrten
Pro Grundstuick ist nur eine Ein- und Ausfahrt in einer Breite von maximal 4 m Breite zulassig.

Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 184) geandert worden ist.

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geédndert worden ist.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

(Ortliche Bauvorschrift gemaR § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauO i.d F. vom 03.04.2012, zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 10.11.2021 (Nds. GVBI. S. 739)

1. Dachgestaltung

1.1 Im Plangebiet sind fiir Hauptgebaude nur symmetrisch geneigte Dacher mit Neigungen zwischen 30° und 55° zulassig. Fir die
Krippelwalme der Kriuppelwalmdacher sind auch steilere Dachneigungen zulassig.

1.2 Fir die Dacheindeckung der geneigten Dacher sind im Plangebiet nur Reetdacher sowie Tonziegel und Betondachsteine zulassig.
Glanzend lasierte bzw. glanzend engobierte Dachpfannen sind nicht zulassig.

1.3 Die Farbe der Tonziegel und Betondachsteine muss im Plangebiet innerhalb der nachstehenden Farbspektren liegen:
Rot/Rotbraun:
RAL 2001 Rotorange
RAL 3000 Feuerrot
RAL 3001 Signalrot
RAL 3002 Karminrot
RAL 3003 Rubinrot
Grau/Schwarz:
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7021 Schwarzgrau

1.4 Ausgenommen von den Festsetzungen zur Dachgestaltung sind Solaranlagen, Wintergarten, untergeordnete Gebaudeteile (z. B.
Dachgauben, Vordacher). Ferner unterliegen Garagen, Uberdachte Stellplatze sowie Nebenanlagen in Form von Geb&uden nicht den
genannten Festsetzungen, soweit bei den einzelnen Anlagen jeweils bzw. bei zusammenhangend errichteten baulichen Anlagen
insgesamt ein umbauter Raum von 60 m? nicht Uberschritten wird.

RAL 3009 Oxidrot
RAL 3011 Braunrot
RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8012 Rotbraun

2. Erhaltung des Gelandeniveaus
Die geplanten Gartenbereiche sind der naturlichen Gelandeneigung, d.h. dem jetzigen Niveau der gewachsenen Gelandeoberflache,
anzupassen. Aufschiittungen / Abgrabungen im Ubergang zu benachbarten Grundstiicken, einschlieBlich der vorgelagerten
ErschlieBungsstrale, dirfen maximal um 0,2 m differieren.

3. Ordnungswidrigkeiten gegen die 6rtliche Bauvorschrift

Gemal § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der ortlichen Bauvorschrift zuwider handelt. Die Ordnungswidrigkeiten
kénnen gemal § 91 Abs. 5 NBauQ mit einer GeldbulRe geahndet werden.
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Nachrichtliche Hinweise

1. Archédologische Denkmalpflege
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kdnnen u. a. sein:
TongefalRscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen, auch
geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemaR § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) meldepflichtig und missen der unteren Denkmalschutzbehdrde des Landkreises unverzuglich gemeldet werden.
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer.

2. Beseitigung des Niederschlagswassers
Gemal § 96 Abs. 3 NWG sind die Grundstiickseigentlimer zur Beseitigung des Niederschlagswassers an Stelle der
Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den Anschluss an eine 6ffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung
vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit zu
verhiten.

3. Militérische Altlasten
Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung vorliegt.

Sollten bei Erdarbeiten Kampf- und Luftkampfmittel (Granaten, Bomben, Mienen u. 8.) gefunden werden, so ist umgehend
die zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdient zu benachrichtigen.

4. Gestaltung der nicht iiberbauten Flachen von Baugrundstiicken

Entsprechend § 9 Abs. 2 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) sind die nicht Giberbauten Flachen von
Baugrundstiicken als Grunflachen anzulegen. Dementsprechend muss auf diesen Flachen der Anteil an Vegetation
Uberwiegen, so dass Steinflachen (Plattenbelage, Pflasterungen, Schotterflachen etc.) nur in geringem, der Vegetation
deutlich untergeordnetem Male zulassig sind. VerstoRe stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 80 NBauO dar, die geahndet
werden kann.

5. Photovoltaikanlagen fiir die Stromerzeugung auf Dachern
Entsprechend § 32a der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) sind bei der Errichtung von Gebauden, die mindestens
eine Dachflache von 50 m? aufweisen, mindestens 50 Prozent der Dachflache mit Photovoltaikanlagen auszustatten, wenn
fur die Baumafinahme der Bauantrag, der Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach § 74 Abs. 2 oder die Mitteilung nach
§ 62 Abs. 3 NBauO bei Wohngebauden nach dem 31. Dezember 2024 ubermittelt wird. Bei der Errichtung von
Wohngebauden, die mindestens eine Dachflache von 50 m? aufweisen und bei denen fir die Baumafinahme der Bauantrag,
der Antrag auf bauaufsichtliche Zustimmung nach § 74 Abs. 2 oder die Mitteilung nach § 62 Abs. 3 nach dem
31. Dezember 2022 Gbermittelt wird, ist die Tragkonstruktion des Gebaudes so zu bemessen, dass auf allen Dachflachen
Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie errichtet werden kdnnen. Auf die
Ausnahmeregelungen des Absatzes 2 wird verwiesen. VerstdRe stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 80 NBauO dar, die
geahndet werden kann.

6. Besonderer Artenschutz
Gemal den Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1.

wild lebenden Tieren der besonders geschutzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu téten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn
sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschutzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder
ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren.
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Bebauungsplan

Gemeinde Axstedt

"Reinhard-Wohltmann-Stralie"

mit Ortlicher Bauvorschrift - Satzungsfassung -

1

1 iImstara

Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersachsischen Bauordnung
(NBauO) sowie des § 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde
Axstedt diesen Bebauungsplan Nr. 11 "Reinhard-Wohltmann-Straf3e", bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehen-
den textlichen Festsetzungen sowie der nebenstehenden ortlichen Bauvorschrift, als Satzung beschlossen.

Axstedt, den ....................

(Mester)
Burgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Axstedt hat in seiner Sitzung am 16.11.2020 die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 11 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB am 05.03.2021 ortsiblich bekannt

gemacht worden.
Axstedt, den ....................

(Mester)
Burgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
MaRstab: 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung

‘§ LGLN

Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Otterndorf

(©) Jahr 2022

Herausgeber:

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollstdndig nach (Stand vom 19.11.2021). Sie ist hinsichtlich der
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Osterholz-Scharmbeck, den ....................

0. b. V.. Carten Bruns

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von

img@@r@ Vahrer Strale 180

Tel.: (0421) 43 57 9-0
Bremen, den 11.12.2023

28309 Bremen
Internet: www.instara.de

Fax.: (0421) 45 46 84 E-Mail: info@instara.de

(instara)

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Axstedt hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 dem Entwurf des Bebauungsplanes
und der Begriindung zugestimmt und seine 6ffentliche Auslegung gemaf § 3 BauGB 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer
der offentlichen Auslegung wurden am 21.12.2023 ortsiiblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der
Begriindung hat vom 03.01.2024 bis 03.02.2024 gemal § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich ausgelegen.

Axstedt, den ....................

(Mester)
Blrgermeister

Offentliche Auslegung mit Einschrinkung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Axstedt hat in seiner Sitzung am .................... dem geanderten Entwurf des
Bebauungsplanes und der Begriindung zugestimmt und seine erneute 6ffentliche Auslegung gemaf § 3 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer deréffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsublich bekannt gemacht. Der Entwurf
des Bebauungsplanes mit der Begriindung hat vom .................... bis ..o geman § 3 Abs. 2 BauGB offentlich
ausgelegen.

Axstedt, den ....................

(Mester)
Burgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Axstedt hat den Bebauungsplan nach Prifung der Anregungen gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzungam ... als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begriindung beschlossen.

Axstedt, den ....................

(Mester)
Blrgermeister

Inkrafttreten
Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemal § 10 Abs. 3 BauGB am .................... ortsublich bekannt gemacht worden.
Bebauungsplan ist damit am ................... rechtsverbindlich geworden.

Axstedt, den ....................

(Mester)
Burgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustande-
kommen des Bebauungsplanes und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.

Axstedt, den ....................

(Mester)
Burgermeister

Beglaubigung

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift Gberein.

Axstedt, den .................... (Mester)

Burgermeister

Bebauungsplan Nr.
Gemeinde Axstedt

Institut fir Stadt- und Raumplanung GmbH
Alle Rechte vorbehalten

11



AutoCAD SHX Text
20.0

AutoCAD SHX Text
40.0

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
7.0

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
7.0

AutoCAD SHX Text
40.0

AutoCAD SHX Text
72.0

AutoCAD SHX Text
56.5

AutoCAD SHX Text
20.0

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
3.0


	Pläne und Ansichten
	Layout1


